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1 а)Reagieren auf Aktivitäten von Sympathisanten ' ,

» die schnelle und wirksame Abwehr aller Angriffe auf die 
Sicherheit der Vorführung,

- die Belehrung des Inhaftierten über Konsequenzen sei«* 
nes negativen Verhaltens und Handelns,

- das flexible Reagieren auf Aktivitäten des inhaftier» 
ten und seine ständige Beeinflussung im Interesse der 
Gewährleistung der Sicherheit, Ordnung und Disziplin; 
so sind sum Beispiel Beschwerden e m s t  su nehmen, eine 
Klärung zuzusagen,

- das Entfernen des Inhaftierten aus dem Blick- und Wir
kungsfeld der Sympathieanten und anderen Personen, die 
Einfluß auf sein Verhalten haben bzw# die feindlich- 
negative Aktivitäten begehen bzw# provozieren wollen; 
es sind keine Kontakte zwischen diesen Personen und 
den Angeklagten oder Zeugen zuzulassen#

Die Weisungen des verantwortlichen Vorführoffizieres
sind in den genannten Situationen unverzüglich und präzise
durchzusetzen#

Es muß dabei besonders für den Inhaftierten und feind
lich-negative Personen ersichtlich sein, daß konsequent 
und ohne Abstriche die Sicherheit gewährleistet und An-

a)' Generell auf keine Gespräche und “Diskussionen.” 
einlaseen.
Die erkannten ilädelsführer sind in den Mittelpunkt 
einzuleitender 3iehernngsraaßnahmen zu. stellen.


